
 
 
 

 

HOLUB GRUBER 

RECHTSANWÄLTE 

	
	

	
	
	
 

Dr. Thomas Gruber 
 

Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 
 

Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht 
 
 
 
 
 



Vita 
	

• Jahrgang 1965 
• Seit 1994 als Rechtsanwalt tätig 
• 1994 – 2001 Rechtsanwalt bei KasperKnacke 
• Seit 1996 Referent für verschiedene Bildungseinrichtungen  
• Seit 1998 Lehrauftrag an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
• 2001 Fachanwalt für Arbeitsrecht 
• 2002 – 2016 Direktor Personal und Recht bei Rems-Murr-Kliniken 
• 2017 Hauptgeschäftsführer bei Landesärztekammer Baden-Württemberg 
• 2018 Fachanwaltskurs Medizinrecht 
• Seit 2018 Partner bei Holub Gruber Rechtsanwälte 

 
 

Arbeitsrecht 
 

Das Arbeitsrecht regelt insbesondere das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer und darüber hinaus auch die Beziehungen von Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräten auf der einen und Arbeitgebern auf der anderen Seite.  
 
Dr. Gruber berät Unternehmen, Führungskräfte, Verbände und öffentliche 
Organisationen genauso wie Betriebsräte und Arbeitnehmer im gesamten 
individuellen und kollektiven Arbeitsrecht und den angrenzenden Rechtsgebieten, 
insbesondere im Sozialversicherungsrecht. Dank der jahrelangen Erfahrung als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht und Leiter des Direktionsbereiches Personal und Recht 
eines großen Klinikums besitzt er eine hohe Expertise auf diesem Gebiet und 
unterstützt Sie im gesamten Spektrum der Personalarbeit. Dies gilt auch für den 
Bereich des öffentlichen Dienstes und des Gesundheitswesens.  
 

Leistungen 

• Beratung und Unterstützung bei allen arbeitsrechtlichen Fragen von der 
Einstellung von Mitarbeitern bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
(z.B. Personalauswahl, Personalentwicklung, Einführung von Software, 
personelle Einzelmaßnahmen wie Abmahnung, Kündigung, 
Vertragsauflösung, Arbeitszeitmodelle, Vergütungsstrukturen, betriebliche 
Altersversorgung, Arbeitnehmerüberlassung, Antidiskriminierungsfragen, 
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance) 

• Ständige externe Betreuung Ihrer Personalabteilung 
• Gestaltung von Arbeitsverträgen und kollektiven Arbeitsbedingungen (z.B. 

Betriebsvereinbarungen, Richtlinien, Haustarifverträgen) 
• Unterstützung und Vertretung bei betrieblichen Strukturveränderungen (z.B. 

bei Betriebsübergängen gem. § 613 a BGB), Verhandlungen zwischen den 
Betriebsparteien sowie in Beschlussverfahren 

• Vertretung bundesweit vor Behörden, Gerichten und in Einigungsstellen 
• Durchführung von internen und externen Schulungen 
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